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Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat heute den Entwurf eines Gesetzes gegen
digitale Gewalt vorgestellt. Mit dem Gesetz soll der strafrechtliche Schutz vor digitaler
Gewalt verbessert werden: Insbesondere sollen Strafbarkeitslücken im Bereich
bildbasierter sexualisierter Gewalt geschlossen werden. Sie betreffen insbesondere das
Herstellen sexualisierter Deepfakes und Fälle des sog. digitalen Voyeurismus. Darüber
hinaus soll es Betroffenen von digitaler Gewalt erleichtert werden, selbst gegen die
Verletzungen ihrer Rechte vorzugehen. Das Vorhaben ist im Koalitionsvertrag für die
laufende Legislaturperiode vereinbart und wurde über mehrere Monate hinweg im
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz erarbeitet.

Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig erklärt dazu:

„Digitale Gewalt ist ein Massenphänomen. Während Deepfakes und Cyberstalking längst Alltag
geworden sind, hinkt unser Recht der digitalen Realität hinterher. Im Zeitalter von KI,
hochauflösenden Smartphonekameras und sozialen Netzwerken ist es einfacher als je zuvor,
Menschen in aller Öffentlichkeit zu demütigen, zum Sexualobjekt herabzuwürdigen und in ihrer
Intimsphäre zu verletzen. Millionen Menschen sind betroffen, besonders häufig Frauen – und die
Zahlen steigen rasant.

Deshalb haben wir in den letzten Monaten einen ambitionierten Gesetzentwurf dazu erarbeitet. Mit
dem Gesetz gegen digitale Gewalt schließen wir Strafbarkeitslücken – vor allem in Bezug auf
pornographische Deepfakes und digitalen Voyeurismus. Wir werden außerdem die
Rechtsdurchsetzung für Betroffene erleichtern – und dafür sorgen, dass notorische Rechtsverletzer
stummgeschaltet werden können. Denn der Rechtsstaat darf nicht schulterzuckend zusehen, wenn
Accounts zur Waffe werden.

Es ist höchste Zeit, dass wir digitale Gewalt genauso ernst nehmen wie körperliche Gewalt – und die
Betroffenen stärken. Genau dafür steht das Gesetz gegen digitale Gewalt. Nicht die Betroffenen
sollen verstummen, sondern die Täter – und digitale Gewalt muss endlich konsequent geahndet
werden.“

Der Gesetzentwurf sieht folgende Änderungen vor:

Neue Straftatbestände gegen digitale Gewalt

Mit dem Gesetz gegen digitale Gewalt sollen drei neue Straftatbestände geschaffen werden.

Erleichterung der Rechtsdurchsetzung für Betroffene

Betroffene von digitaler Gewalt sollen bei strafrechtlich relevanten Rechtsverletzungen besser
gegen die Verletzer ihrer Rechte vorgehen können. Online-Plattformen und Internetzugangsanbieter
sollen dafür stärker in die Pflicht genommen werden.

Der Gesetzentwurf wurde heute an die Länder und Verbände versandt und auf der Internetseite des



BMJV veröffentlicht. Die interessierten Kreise haben nun Gelegenheit, bis zum 22.05.2026 Stellung
zu nehmen. Die Stellungnahmen werden auf der Internetseite des BMJV veröffentlicht.

Den Referentenentwurf [sowie weitergehende Informationen und Antworten auf häufige Fragen]
finden Sie hier.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2026/0417_Gesetz_gegen_digitale_Gewalt.
html
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